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1	 Aufgabenstellung

Die Stadt Jüterbog plant die Aufstellung des Bebauungsplans (B-Plan) »Südliches Altstadtquartier« 

(siehe Abbildung 1-1). Der B-Plan weist ein besonderes Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbe-

darf sowie ein Kerngebiet aus und dient der Bestandssicherung des Altstadtquartiers. Nördlich 

des Plangebiets verläuft die Große Straße (Bundesstraße B 102). Südlich grenzt das Plangebiet 

an die Straße Hinter der Mauer. Im Plangebiet befinden sich bestehende Wohnbebauungen sowie 

gewerbliche Nutzungen.

Große Straße

Hinter der Mauer

102

Plangebiet

Abbildung 1-1	 Lage des Plangebiets

Aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange liegt eine Stellungnahme des Landesamtes für 

Umwelt (LfU) vor, in der insbesondere auf die Lärmbelastungen im B-Plangebiet durch die Große 

Straße (Bundesstraße B102) hingewiesen wird. Daher soll nun im Rahmen des B-Planverfahrens 

eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt werden, in der die zu erwartenden Geräuschim-

missionen prognostiziert und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beurteilt werden. Ziel ist 

es, die Festsetzungsfähigkeit des B-Planentwurfs aus schalltechnischer Sicht nachzuweisen bzw. 

herzustellen.
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2	 Grundlagen

2.1	 Rechtliche Grundlagen

2.1.1	 DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau«

Die DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau« [1] enthält schalltechnische Orientierungswerte für 

die städtebauliche Planung. Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schall-

quellen sollen nach DIN 18005 wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu den 

verschiedenen Arten von Geräuschquellen jeweils einzeln mit den Orientierungswerten verglichen 

und nicht addiert werden. Im vorliegenden Fall sind die Immissionen des Verkehrslärms maßge-

bend, da die Anforderungen an den Schutz vor Anlagenlärm bereits durch die TA Lärm [2] erfüllt 

werden. Die Orientierungswerte für Verkehrslärm sind in der Tabelle 2-1 dargestellt. Es wird eine 

Beurteilungszeit von 16 Stunden am Tag und 8 Stunden in der Nacht angesetzt und der Beurtei-

lungspegel über diese Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet.

Tabelle 2-1	 Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm

Gebietsnutzung tags nachts

Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 40 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA) & Kleinsied-
lungsgebiet (WS)

55 dB(A) 45 dB(A)

Wochenendhausgebiet (EW), Ferienhausgebiet & 
Campingplatzgebiet (EC)

55 dB(A) 45 dB(A)

Friedhöfe (EF), Kleingartenanlagen (EG) &  
Parkanlagen (EP)

55 dB(A) 55 dB(A)

Besonderes Wohngebiet (WB) 60 dB(A) 45 dB(A)

Dörfliches Wohngebiet (MDW), Dorfgebiet (MD), 
Mischgebiet (MI) & Urbanes Gebiet (MU)

60 dB(A) 50 dB(A)

Kerngebiet (MK) 63 dB(A) 53 dB(A)

Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55 dB(A)

Für Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien etc.) sieht die DIN 18005 eine Beurteilung von Au-

ßenwohnbereichen anhand des tageszeitlichen Orientierungswerts der jeweiligen Gebietsnutzung 

vor. Im Sinne des Lärmschutzes wird im vorliegenden Fall der DIN 18005 gefolgt und auch zur 

Gewährleistung einer der Gebietsnutzung angemessenen Aufenthaltsqualität im Freien der ta-

geszeitliche Orientierungswert der DIN 18005 als Zielwert herangezogen. Analog zur Beurteilung 

der Innenbereiche sowie unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung ist jedoch auch 
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im Hinblick auf die Außenwohnbereiche davon auszugehen, dass mit Einhaltung des zugehörigen 

Immissionsgrenzwerts der 16. BImSchV [3] eine ausreichende Aufenthaltsqualität für mögliche 

Außenwohnbereiche sichergestellt wird.

Gemäß Beiblatt zur DIN 18005 kommt den Orientierungswerten keine abschließende Aussage-

kraft zu. Es handelt sich hierbei vielmehr um Zielvorgaben, die - sollten andere Belange größeres 

Gewicht haben - abgewogen werden können. Der Abwägungsspielraum der DIN 18005 endet in 

der Regel mit dem Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV.

2.1.2	 DIN 4109 - »Schallschutz im Hochbau«

Die bauaufsichtlich eingeführte DIN 4109 »Schallschutz im Hochbau« [4] enthält Verfahren zur Er-

mittlung des erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes (erf. R’w.ges) der Außen-

bauteile auf der Grundlage des maßgeblichen Außenlärmpegels (LA). Der maßgebliche Außenlärm-

pegel wird aus einer Addition der vorherrschenden Lärmarten gebildet. Im vorliegenden Fall sind 

der Verkehrslärm und der Anlagenlärm maßgeblich. Andere Lärmarten treten nicht in vergleichba-

rem Maße auf und können daher vernachlässigt werden. Anhand der berechneten Außenlärmpe-

gel erfolgt eine Ermittlung des erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maßes (erf. 

R’w.ges) in Abhängigkeit der möglichen Raumarten. Das erforderliche Bau-Schalldämm-Maß ergibt 

sich hierbei entsprechend der Gleichung

erf. R’w,ges = LA – KRaumart . 
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2.2	 Plangrundlagen

Zur Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Plangrundlagen verwendet:

	� Höhenpunkte im 1 m x 1 m-Raster für das Untersuchungsgebiet von der 
Geobasisinformation des Landes Brandenburg (abgerufen am 01.10.2024)

	� Digitale Orthophotos für das Untersuchungsgebiet von der Geobasisinformati-
on des Landes Brandenburg (abgerufen am 01.10.2024)

	� 3D-Gebäudedaten im Level of Detail 2 (LoD2) von der Geobasisinformation 
des Landes Brandenburg (abgerufen am 01.10.2024)

	� Entwurf des B-Plans Nr. 36 »Südliches Altstadtquartier« in Jüterbog mit Stand 
vom November 2024 (siehe Anlage 1)

	� Straßenverkehrsprognose des Landes Brandenburg für das Jahr 2030

	� Das durchschnittliche werktägliche Verkehrsaufkommen (DTVW) auf dem relevanten 
Abschnitt der Bundesstraße B102 beträgt 8.000 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsan-
teil von 9 %.

	� Schallimmissionsprognose für den Neubau eines Drogerie- und Lebensmittel-
marktes in Jüterborg durch die AKUSTIKBÜRODAHMS GmbH mit Stand vom 
10.09.2024 [5]

2.3	 Erkenntnisse der Ortsbegehung

Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurde eine Ortsbegehung im Untersuchungsgebiet durch-

geführt. Es konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

	� Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der Bundesstraße B102 beträgt 
50 km/h.

	� Die Fahrbahn der Bundesstraße B102 ist asphaltiert (siehe Abbildung 2-1).

	� An den Knotenpunkten Bundesstraße B102 / Planeberg, Bundesstraße B102 / 
Markt und der Bundesstraße B102 auf Höhe des Fossato-di-Vico-Wegs befin-
det sich jeweils eine Lichtsignalanlage.
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Abbildung 2-1	 Bundesstraße B102  (eigene Aufnahme) | Blickrichtung Ost

2.4	 Maßgebliche Immissionsorte und Gebietsnutzung

Die Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs werden mit den für die geplanten Baufelder des 

Vorentwurfs des B-Plans Nr. 36 »Südliches Altstadtquartier« vorgesehenen Gebietsnutzungen be-

rücksichtigt.
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3	 Methodik

3.1	 EDV-Programm / Software

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm SoundPLAN in 

der Version 9.1 durchgeführt. Der Ausbreitungsrechnung liegt die Eingabe eines dreidimensiona-

len digitalen Modells zugrunde, das zu berücksichtigende Abschirmungen (bestehende und / oder 

geplante Bebauung), ein Gelände sowie alle relevanten Schallquellen mit den entsprechenden 

Emissionsparametern beinhaltet.

3.2	 Qualität der Prognose

Bei Berechnungen des Verkehrslärms ergibt sich die Prognosegenauigkeit aus der Qualität der ver-

wendeten verkehrlichen Eingangsdaten sowie den Annahmen der anzuwendenden Berechnungs-

methodik zur Ermittlung der Verkehrslärmemissionen. Hierbei ist anzumerken, dass je höher die zu 

berücksichtigenden Verkehrsmengen sind, desto geringer wirken sich mögliche Ungenauigkeiten 

in den Verkehrsdaten auf die Berechnungsergebnisse und deren Beurteilung aus. Zudem kann 

die Prognosequalität durch eine gewissenhafte Verwendung von konkreten Angaben zur Auf-

teilung der Verkehrsteilnehmer, zulässigen Höchstgeschwindigkeit, Oberfläche von Straßen oder 

Gleisanlagen, Störwirkung von lichtsignalgeregelten Knotenpunkten und Kreisverkehren sowie zu 

möglichen Abschirm- und Reflexionseffekten im Umfeld erhöht und dadurch Ungenauigkeiten 

ausgeglichen werden.

Es wird somit eingeschätzt, dass das Ergebnis der Schallausbreitung insgesamt auf der sicheren 

Seite liegt und mögliche Prognoseungenauigkeiten ausreichend abgedeckt werden.

Das Programm SoundPLAN ist ein von deutschen Aufsichtsbehörden anerkanntes Programm, wel-

ches die herangezogenen Richtlinien und Verordnungen verwendet und die damit verbundenen 

Auflagen erfüllt.

Als Grundlage dienten die in Kapitel 2.2 aufgeführten Unterlagen, Erkenntnisse aus der Ortsbege-

hung sowie die Auskünfte des Auftraggebers bzw. Betreibers.
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4	 Emissionsberechnung

Die Lage der Schallquellen des Verkehrslärms sowie der berücksichtigten Immissionsorte kann der 

Anlage 2 entnommen werden.

Die Berechnungen der Emissionen für den Straßenverkehrslärm werden entsprechend den Richt-

linien für den Lärmschutz an Straßen (RLS-19) [6] vorgenommen. Der längenbezogene Schallleis-

tungspegel der Straße LW’ berechnet sich aus den nachfolgenden Parametern:

Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke (DTV)

Das Verkehrsaufkommen auf der Bundesstraße B102 wird entsprechend der Straßenverkehrsprog-

nose des Landes Brandenburg für das Jahr 2030 (siehe Kapitel 2.2) angesetzt. Das durchschnittli-

che tägliche Verkehrsaufkommen (DTV) auf dem relevanten Abschnitt der Bundesstraße B102 be-

trägt demnach 8.000 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 9 %. Das Verkehrsaufkommen 

wird hierbei als durchschnittlicher werktäglicher Verkehr (DTVw) mit einem Schwerverkehrsanteil 

(Lkw > 3,5 t zul. GG) angegeben. Für die immissionsschutztechnische Untersuchung ist jedoch der 

DTV relevant. Der durchschnittliche tägliche Verkehr (DTV) wird gemäß dem Hochrechnungsver-

fahren für Kurzzeitzählungen auf Hauptverkehrsstraßen in Großstädten des Bundesministeriums 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ermittelt [7]. Zur Normierung der durchschnittlichen täg-

lichen Verkehrsstärke (DTV) wird zur Hochrechnung ein Mittelwert für den Saison- sowie für den 

Wochenfaktor herangezogen, da das durchschnittliche werktägliche Verkehrsaufkommen (DTVw) 

auf Basis der Verkehrsprognose des Landes Brandenburg ermittelt wurde. Es ergibt sich demnach 

ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen (DTV) auf den relevanten Abschnitten der 

Bundesstraße B 102 von 7.128 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil von 8 %. 

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen

Gemäß der RLS-19 sind die nachfolgend aufgeführten Fahrzeuggruppen zu berücksichtigen:

	� Fahrzeuggruppe Pkw: Pkw mit Anhänger und Lieferwagen (Güter-Kfz mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t),

	� Fahrzeuggruppe Lkw1: Lkw ohne Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse 

über 3,5 t und Busse sowie

	� Fahrzeuggruppe Lkw2: Lkw mit Anhänger bzw. Sattel-Kfz (Zugmaschinen mit 

Auflieger) mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t

Im Rahmen der Verkehrsprognose werden keine Angaben zur Aufteilung des Schwerverkehrs in 

die Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 angestellt. Daher wird für den Abschnitt der Bundesstraße 

B102 der ermittelte Schwerverkehrsanteil anhand des Verhältnisses der in Tabelle 2 der RLS-19 

angegebenen Anteile der Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2 an der stündlichen Verkehrsstärke für 
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den Straßentyp »Bundesstraßen« aufgeteilt. Das Gesamtverkehrsaufkommen des Schwerverkehrs 

ergibt sich demnach zu 2,46 % aus der Fahrzeuggruppe Lkw1 und zu 5,54 % aus der Fahrzeug-

gruppe Lkw2.

Tag-Nacht-Aufteilung des Verkehrs

Für die Bundesstraße B102 werden auf die Angaben in Tabelle 2 der RLS-19 für den Straßentyp 

»Bundesstraßen« zurückgegriffen.

Geschwindigkeiten der Fahrzeuggruppen

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit entlang der relevanten Straßenabschnitte wird entsprechend 

den Erkenntnissen aus der Ortsbegehung (siehe Kapitel 2.3) berücksichtigt. Für die Bundesstraße 

B102 wird eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h angesetzt.

Typ der Straßendeckschicht

Die Fahrbahnen der relevanten Straßenabschnitte im Umfeld des Plangebiets sind asphaltiert, 

sodass kein Zuschlag für die Fahrbahnoberfläche vergeben wird.

Längsneigungskorrektur

Längsneigungen führen bei Pkw erst ab einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -6 % 

sowie bei Lkw (Lkw1 und Lkw2) bei einer Steigung von 2 % oder einem Gefälle von -4 % zu einer 

Zunahme der Emissionen. Für Gefälle- und Steigungsstrecken unterhalb von -12 % und oberhalb 

von 12 % werden maximal die Werte in Höhe von -12 % bzw. 12 % angesetzt. Im Untersuchungs-

gebiet sind keine relevanten Steigungen oder Gefälle vorhanden, sodass sich diesbezüglich keine 

Zuschläge ergeben.

Mehrfachreflexionszuschlag

Die Berechnung der Verkehrslärmimmissionen durch den Straßenverkehr erfolgt unter Verwen-

dung der 2. Reflexionsordnung. Zuschläge für Mehrfachreflexionen durch umliegende Bebauun-

gen werden zudem gemäß Kapitel 3.3.8 der RLS-19 automatisch im Rechenmodell vergeben.

Knotenpunktkorrektur

Entsprechend der RLS-19 werden Zuschläge für Knotenpunkte in Abhängigkeit des Abstands des 

Immissionsortes zum Knotenpunkt vergeben. Die maximalen Zuschläge ergeben sich je Knoten-

punkttyp wie folgt:

	� Lichtsignalanlagen: 3 dB

	� Kreisverkehr: 2 dB

	� Sonstige Knotenpunkte: 0 dB
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An den Knotenpunkten Bundesstraße B102 / Planeberg, Bundesstraße B102 / Markt und Bun-

desstraße B102 auf Höhe des Fossato-di-Vico-Wegs befindet sich jeweils eine Lichtsignalanlage, 

deren Einwirkbereich Flächen des Plangebiets einschließt.

Verkehrstechnische Eingangsgrößen

Die verkehrstechnischen Eingangsgrößen können nachfolgend der Tabelle 4-1 entnommen wer-

den.

Tabelle 4-1	 Eingabeparameter für die RLS-19-Berechnung

Straße
DTV M tags M nachts

[Kfz/24h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h] [Pkw/h] [Lkw1/h] [Lkw2/h]

Bundesstraße B102 7.128 379,5 9,11 21,25 60,72 3,7 6,86
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5	 Immissionsberechnung

Der B-Plan dient im Wesentlichen der Bestandssicherung des Altstadtquartiers mit minimalen 

Entwicklungsmöglichkeiten. Daher wird im vorliegenden Fall in Abstimmung mit der Stadt Jü-

terbog auf die Beurteilung der Lärmsituation bei freier Schallausbreitung (ohne Bebauung im 

B-Plangebiet) verzichtet. Bestehende Gebäude innerhalb geplanter Baugrenzen/Baulinien werden 

entsprechend der aktuell vorliegenden Ausdehnung bei den Berechnungen berücksichtigt. Be-

standsbebauungen, welche sich außerhalb zukünftig geplanter Baugrenzen/Baulinien befinden, 

werden hingegen nicht in die Berechnungen einbezogen. Insbesondere entlang der Bundesstraße 

ergibt sich somit ein nahezu lückenloser Gebäuderiegel, welcher eine stark abschirmende Wir-

kung für die Gebäude und Freiflächen im rückwärtigen Raum bewirkt. Im Rahmen der Aufstel-

lung des B-Plans ist demnach sicherzustellen, dass diese schallabschirmende Wirkung durch die 

bestehenden Gebäude auch zukünftig beibehalten wird. Sollten sich schalltechnisch relevante 

Veränderungen der Bebauung entlang der Bundesstraße ergeben (z. B. Abriss ohne Neubau) so 

ergibt sich eine, von den nachfolgend dargestellten Ergebnissen, abweichende Lärmsituation im 

B-Plangebiet. 

5.1	 Verkehrslärmeinwirkung gemäß DIN 18005

Die Situation der Schallausbreitung ist für eine Berechnungshöhe von 5 m über Gelände (ent-

spricht etwa dem 1. OG) in Anlage 3 für den Tageszeitbereich und in Anlage 4 für den Nachtzeit-

bereich dargestellt. Die sich an den berücksichtigten Immissionsorten unmittelbar entlang der 

Bundesstraße ergebenden Beurteilungspegel können der Anlage 5 entnommen werden.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass sich im unmittelbaren Einwirkbereich der Bundesstraße 

Beurteilungspegel von bis zu 73 dB(A) tags und 66 dB(A) nachts ergeben. Die in der Rechtspre-

chung angewandten absoluten Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung von 70  dB(A) tags 

und 60 dB(A) nachts werden im Bereich der straßenbegleitenden Bestandsbebauung demnach 

teilweise deutlich überschritten.

Aufgrund der Abschirmwirkung der Bestandsbebauung entlang der Bundesstraße ergeben sich im 

rückwärtigen B-Plangebiet deutlich geringere Beurteilungspegel. Erhöhte Pegelwerte sind ledig-

lich in Bereichen zu erwarten, wo die straßenbegleitende Bebauung nicht vollständig geschlossen 

ist (z. B. Zufahrt Einzelhandelsstandort). Die Orientierungswerte der DIN 18005 [1] von 60 dB(A) 

tags / 45 dB(A) nachts für besondere Wohngebiete sowie von 63 dB(A) tags / 53 dB(A) nachts 

für Kerngebiete werden im rückwärtigen Teil des B-Plangebiets nahezu vollständig eingehalten. 

Insbesondere in den wenigen bisher noch unbebauten Baufeldern (minimale Entwicklungsmög-

lichkeiten im Gebiet) ergeben sich keine Überschreitungen der zugrunde liegenden Orientierungs-

werte bzw. der abwägungsrelevanten Grenzwerte der 16. BImSchV (siehe Anlage 6 und Anlage 7).
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Schallschutzmaßnahmen gegenüber dem Verkehrslärm

Aufgrund der erhöhten Verkehrslärmeinwirkungen im Tages- und Nachtzeitbereich in unmittelba-

rer Nähe zur Bundesstraße ist zwingend die Festsetzung von aktiven sowie passiven Schallschutz-

maßnahmen zu prüfen. 

Die Errichtung einer Lärmschutzwand entlang der Bundesstraße wäre aufgrund der unmittelbaren 

Nähe zur Schallquelle und der verhältnismäßig geringen Gebäudehöhen entlang der Straße eine 

sehr wirkungsvolle Maßnahme zur Reduzierung der Schalleinwirkung im B-Plangebiet. Aufgrund 

der vorliegenden Platzverhältnisse stellt sich die Errichtung einer Lärmschutzwand jedoch als 

nicht umsetzbar dar und wird nicht weiterverfolgt.

Als weitere Maßnahme wäre die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der Bun-

desstraße von 50 km/h auf 30 km/h denkbar. Insbesondere vor dem Hintergrund der planerischen 

Bestandssicherung ist eine Geschwindigkeitsreduzierung eine wirkungsvolle Maßnahme zur Ver-

besserung der Aufenthaltsqualität. Die Umsetzung einer solchen Geschwindigkeitsreduzierung 

auf der Bundesstraße bedarf jedoch der Zustimmung der Straßenverkehrsbehörde, welche hohe 

Anforderungen an eine solche Anordnung stellt. Aufgrund der nachgewiesenen Beurteilungspe-

gel oberhalb der absoluten Schwellenwerte zur Gesundheitsgefährdung an bereits bestehenden 

Wohnbebauungen innerhalb des B-Plangebiets sind die schalltechnischen Voraussetzungen für 

die Anordnung einer Geschwindigkeitsreduzierung erfüllt. Es wird daher empfohlen, die erforder-

lichen Anträge mit Bezug auf die vorliegende schalltechnische Untersuchung bei der Straßenver-

kehrsbehörde einzureichen. 

Durch die Anordnung von Tempo 30 ergibt sich eine Lärmminderung von 2 bis 3 dB(A). Unab-

hängig von einer möglichen Geschwindigkeitsreduzierung werden entlang der Bundesstraße so-

mit weiterhin die Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die abwägungsrelevanten Grenzwerte 

der 16. BImSchV überschritten. Für diese Bereiche sollten daher Wohnungsgrundrisse festgesetzt 

werden, bei denen mindestens die Hälfte der Aufenthaltsräume an den von der Bundesstraße 

abgewandten Fassaden angeordnet sind. Wir empfehlen folgende textliche Festsetzung in An-

lehnung an den Arbeitshilfe Bebauungsplanung des Landes Brandenburg [8]:

»Zum Schutz vor Lärm muss entlang der Bundesstraße mindestens ein Aufent-
haltsraum von Wohnungen, bei Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsräu-
men müssen mindestens zwei Aufenthaltsräume mit den notwendigen Fenstern 
zu der von der Bundenstraße  abgewandten Gebäudeseite orientiert sein.«

Lässt sich die Grundrissgestaltung nicht derart anpassen, dass eine Ausrichtung von Aufenthalts-

räumen in Richtung der beeinträchtigenden Außengeräusche vermieden wird, sind in diesem Fall 

schalldämmende Außenbauteile zu verwenden. Allerdings werden Personen in entsprechenden 
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Aufenthaltsräumen bei geöffneten Fenstern weiterhin vom einwirkenden Verkehrslärm beein-

trächtigt. Hierfür bieten sich alternativ besondere Fensterkonstruktionen und bauliche Maßnah-

men gleicher Wirkung an. Dazu gehören Maßnahmen, die zur Erhöhung der Schalldämmung der 

Außenbauteile bei gekipptem Fenster zusätzlich baulich-technische Lösungen vorsehen (z. B. 

künstliche Belüftungen) und gewährleisten, dass während der Nachtzeit ein Innenraumpegel von 

30 dB(A) eingehalten wird. Dies sollte an mindestens der Hälfte der schutzbedürftigen Aufent-

haltsräume einer Wohnung gelten.Die zugehörige textliche Festsetzung könnte lauten:

»Bei Wohnungen mit Fenstern zur Bundesstraße, die nicht über mindestens ein 
Fenster zur straßenabgewandten Gebäudeseite verfügen, sind die lüftungstech-
nischen Anforderungen für die schutzwürdigen Räume durch den Einsatz von 
schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit Nacht-Beurteilungspegeln 
≥ 50 dB(A) zu berücksichtigen oder es müssen im Hinblick auf Schallschutz und 
Belüftung gleichwertige Maßnahmen bautechnischer Art durchgeführt werden.«

Gemäß Arbeitshilfe Bebauungsplanung des Landes Brandenburg [8] ergibt sich für die Beurtei-

lung von Außenwohnbereichen ein Immissionswert von 65 dB(A). Abweichend zur Arbeitshilfe 

Bebauungsplanung sieht die DIN 18005 jedoch eine Beurteilung von Außenwohnbereichen 

anhand des tageszeitlichen Orientierungswerts der jeweiligen Gebietsnutzung vor. Im Sinne 

des Lärmschutzes wird im vorliegenden Fall der DIN 18005 gefolgt und auch zur Gewährleis-

tung einer der Gebietsnutzung angemessenen Aufenthaltsqualität im Freien der tageszeitliche 

Orientierungswert der DIN 18005 als Zielwert herangezogen.1 Für die straßenbegleitenden 

Bereiche entlang der Bundesstraße sollte zur Wahrung einer angemessenen Aufenthaltsqua-

lität im Freien daher eine textliche Festsetzung zum Schutz der Außenwohnbereiche in den 

B-Plan aufgenommen werden. Eine textliche Festsetzung könnte lauten:

»Zum Schutz vor Lärm sind Außenwohnbereiche von Wohnungen entlang der 
Bundesstraße nur in baulich geschlossener Ausführung (z. B. als verglaste Log-
gia oder verglaster Balkon) zulässig. Bei Wohnungen mit mehreren Außenwohn-
bereichen muss mindestens ein Außenwohnbereich diese Anforderung erfüllen 
oder zur straßenabgewandten Gebäudeseite orientiert sein«

Zur Formulierung der textlichen Festsetzung zur Anordnung von Außenwohnbereichen ist hinzu-

zufügen, dass die Forderung zur Ausführung als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia nicht eine 

grundsätzliche Öffnung bzw. Teilöffnung der äußeren baulichen Hülle des Außenwohnbereichs 

ausschließt. Zudem werden mit der Errichtung von verglasten Vorbauten und Loggien keine zu-

sätzlichen Aufenthaltsräume geschaffen.

1	 Analog zur Beurteilung der Innenbereiche ist jedoch auch im Hinblick auf die Außenwohnbereiche davon auszugehen, dass mit Einhaltung des 
Grenzwerts der 16. BImSchV eine ausreichende Aufenthaltsqualität für mögliche Außenwohnbereiche sichergestellt werden kann und keine 
Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden.
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Die Empfehlungen für textliche Festsetzungen zum Schallschutz beziehen sich im vorliegenden 

Fall ausschließlich auf die straßenbegleitenden Baufelder. Aufgrund der bereits vorhandenen Be-

bauung in den betroffenen Baufeldern wird eine Umsetzung der textlichen Festsetzungen jedoch 

erst bei Neuerrichtung oder Änderung der vorhandenen Bebauung erforderlich. 

5.2	 Erforderlicher Schallschutz gemäß DIN 4109

Um den gewünschten Innenraumpegel bei geschlossenem Fenster einzuhalten, werden die erfor-

derlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße gemäß DIN 4109-2:2018-01 [9] für das 

Plangebiet bestimmt. Diesbezüglich erfolgt zunächst die Ermittlung des maßgeblichen Außen-

lärmpegels. Der maßgebliche Außenlärmpegel wird gemäß DIN 4109-2:2018-01 aus der Addition 

der vorherrschenden Lärmarten gebildet. Der berechneten Summe wird anschließend ein Zuschlag 

von 3 dB(A) hinzuaddiert. Da die Differenz der Beurteilungspegel des maßgeblichen Verkehrslärms 

zwischen Tag und Nacht geringer als 10 dB(A) ist, erfolgt die Ermittlung des maßgeblichen Au-

ßenlärmpegels für den Nachtzeitbereich mit einem Zuschlag von 10 dB(A).

Zur Berücksichtigung der Immissionen durch mögliche gewerbliche Anlagen wird gemäß Kapi-

tel 4.4.5.6 der DIN 4109-2:2018-01 je nach geplanter Nutzung der jeweilige Immissionsrichtwert 

der TA Lärm [2] herangezogen. Demnach wird bei der Bestimmung der erforderlichen Bau-Schall-

dämm-Maße (erf. R’w,ges) für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. in den WB-Baufeldern der Im-

missionsrichtwert der TA Lärm von 40 dB(A) nachts und für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. 

sowie in den MK-Baufeldern der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Kerngebiete von 45 dB(A) 

nachts angewandt.2

Der maßgebliche Außenlärmpegel LA kann für eine Berechnungshöhe von 5 m über Gelände (ent-

spricht etwa dem 1. OG) der Anlage 8 für die WB-Baufelder und der Anlage 9 für die MK-Baufel-

der entnommen werden.

Zur Bestimmung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße (erf. R’w,ges) wird 

anschließend als KRaumart ein Wert von 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä. von den 

jeweiligen maßgeblichen Außenlärmpegeln (LA) subtrahiert. Der Anlage 10 können die erforderli-

chen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße für die WB-Baufelder entnommen werden. In 

Anlage 11 sind die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße für die MK-Bau-

felder dargestellt. 

Wir empfehlen aufbauend auf der Musterfestsetzung der Arbeitshilfe Bebauungsplanung des Lan-

des Brandenburg [8] folgende textliche Festsetzung:

2	 Die TA Lärm weist für die Gebietsnutzung »Besonderes Wohngebiet« keine Immissionsrichtwerte aus, daher wird auf den nächtlichen Immis-
sionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete zurückgegriffen.
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»Zum Schutz vor Straßenverkehrslärm müssen bei Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbedürftiger Aufent-
haltsräume der Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplans ein bewertetes Ge-
samt-Bauschalldämm-Maß (R‘w,ges) aufweisen, das gemäß DIN 4109-1 zu ermitteln ist.

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels LA erfolgt hierbei entsprechend 
DIN 4109-2. 

Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im Baugenehmigungsverfahren zu 
erbringen. Dabei sind im Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2 ge-
forderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten. 

Die zugrunde zu legenden maßgeblichen Außenlärmpegel (LA) sind aus den ermittelten 
Beurteilungspegeln des Schallgutachtens von HOFFMANN-LEICHTER vom Dezember 
2024 abzuleiten, welches Bestandteil der Satzungsunterlagen ist. 

Von diesen Werten kann abgewichen werden, wenn nachgewiesen wird, dass die im 
Schallgutachten zugrunde gelegten Ausgangsdaten nicht mehr zutreffend sind.«
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5.3	 Anlagenlärmeinwirkung gemäß TA Lärm

Innerhalb des B-Plans Nr. 36 »Südliches Altstadtquartier« im geplanten Kerngebiet befindet sich 

ein Einzelhandelsstandort mit verschiedenen gewerblichen Nutzungen (Penny, Rossmann, Kik).

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zum Neubau des Gewerbestandorts wurde im Sep-

tember 2020 durch das Akustikbüro Dahms eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, 

welche die relevanten Schallquellen der gewerblichen Anlagen berücksichtigt und die Auswirkun-

gen auf die umliegenden schutzbedürftigen Nutzungen prognostiziert. Im Ergebnis der damaligen 

Untersuchung zeigt sich, dass keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an 

den maßgebenden Immissionsorten zu erwarten sind und die Planung aus schalltechnischer Sicht 

verträglich ist. 

Sollten sich die Nutzungen am bestehenden Gewerbestandort verändern, so ist im Rahmen eines 

entsprechenden Baugenehmigungsverfahrens die schalltechnische Verträglichkeit unter Berück-

sichtigung der aktuellen Planungen und Rahmenbedingungen erneut nachzuweisen. 
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6	 Zusammenfassung

Die Stadt Jüterbog plant die Aufstellung des B-Plans »Südliches Altstadtquartier«. Der B-Plan soll 

ein besonderes Wohngebiet, Flächen für den Gemeinbedarf sowie ein Kerngebiet ausweisen und 

dient vorrangig der Bestandssicherung des Altstadtquartiers. Nördlich des Plangebiets verläuft die 

Große Straße (Bundesstraße B 102). Südlich grenzt das Plangebiet an die Straße Hinter der Mauer. 

Im Plangebiet befinden sich bestehende Wohnbebauungen sowie gewerbliche Nutzungen.

Aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange liegt eine Stellungnahme des Landesamtes für 

Umwelt (LfU) vor, in der insbesondere auf die Lärmbelastungen im B-Plangebiet durch die Große 

Straße (Bundesstraße B102) hingewiesen wird. Daher wurde im Rahmen des B-Planverfahrens 

eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt, in der die zu erwartenden Geräuschimmissio-

nen prognostiziert und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften beurteilt wurden. Die Ergeb-

nisse der Untersuchung lassen sich wie folgt zusammenfassen:

	� Im unmittelbaren Einwirkbereich der Bundesstraße ergeben sich Beurtei-
lungspegel von bis zu 73 dB(A) tags und 66 dB(A) nachts ergeben. Die in der 
Rechtsprechung angewandten absoluten Schwellenwerte zur Gesundheits-
gefährdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts werden im Bereich der 
straßenbegleitenden Bestandsbebauung überschritten.

	� Aufgrund der Abschirmwirkung der Bestandsbebauung entlang der Bundes-
straße ergeben sich im rückwärtigen B-Plangebiet deutlich geringere Beurtei-
lungspegel. Erhöhte Pegelwerte sind lediglich in Bereichen zu erwarten, wo die 
straßenbegleitende Bebauung nicht vollständig geschlossen ist.

	� Aufgrund der hohen Lärmeinwirkung an der straßenbegleitenden Bestandsbe-
bauung wird die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit empfoh-
len. 

	� Zur Schaffung einer angemessenen Aufenthaltsqualität für zukünftige Nut-
zungen im unmittelbaren Einwirkbereich der Bundesstraße wird die Aufnahme 
von textlichen Festsetzungen in den B-Plan zur Grundrissorientierung sowie 
zum Schutz von Außenwohnbereichen empfohlen.
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Anlage 1	 Entwurf des B-Plans Nr. 36 »Südliches Altstadtquartier« | Plan und Praxis GbR | Stand: November 2024
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Teil B: Textliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
1. In den besonderen Wohngebieten WB 1 bis WB 3 und im Kerngebiet MK sind in den 

Flächen a1-a40 entlang der Pferdestraße und der Großen Straße oberhalb des ersten 
Vollgeschosses nur Wohnnutzungen zulässig. Ausnahmsweise können ab dem ersten 
Vollgeschoss Nutzungen (Läden, Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Geschäfts- und 
Bürogebäude) zugelassen werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB und § 4a Abs. 4 Nr. 1 sowie § 1 Abs. 
5 BauNVO)

2. In den besonderen Wohngebieten WB 1 bis WB 3 sind die Ausnahmen nach § 4a Abs. 3 
Nr. 2 und 3 BauNVO (Vergnügungsstätten, Tankstellen) unzulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO)

3. Im besonderen Wohngebiet WB 1 sind auf den durch die Nebenzeichnung festgesetzten 
Teilflächen Erweiterungen, Änderungen und Erneuerungen des Fuhrunternehmens und 
des Logistikbetriebes auf den Flurstücken 42/2, 42/5 und 42/9 ausnahmsweise zulässig, 
wenn Ladeflächen und Stellplätze ausschließlich auf der zur Straße „Hinter der Mauer“ 
orientierten Seite untergebracht werden.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 4a Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 1 Abs. 10 BauNVO)

4. In dem Kerngebiet MK sind die allgemein zulässigen Tankstellen im Zusammenhang mit 
Parkhäusern und Großgaragen unzulässig.
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO)

5. In dem Kerngebiet MK sind von den allgemein zulässigen Vergnügungsstätten die 
Unterarten Spielhalle und Wettbüro unzulässig.
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO)

6. In dem Kerngebiet MK sind die ausnahmsweise zulässigen Tankstellen unzulässig.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 7 Abs. 3 Nr. 1 i. V. m. § 1 Abs. 6 BauNVO)

Überbaubare Grundstücksfläche
7. In den besonderen Wohngebieten WB 1 bis WB 3 beträgt in den folgenden Bereichen

das Maß der Tiefe der Abstandsflächen
• 0,4 H entlang der Linien zwischen den Punkten B1-B2, B3-B4-B5, B6-B7, B8-B9, 

B10-B11, B12-B13, B14-B15, B19-B20-B21-B22, B23-B24, B25-B26, B27-B28, B29-B30, 
B31-B32, B33-B34, B35-B36,

• 0,3 H entlang der Linien zwischen den Punkten C1-C2, C3-C4, C7-C8, C9-C10, 
C11-C12, C13-C14, C15-C16, C17-C18, C19-C20, C21-C22, C23-C24, C25-C26, 
C27-C28,

• 0,25 H entlang der Linien zwischen den Punkten D1-D2, D3-D4, D5-D6, D7-D8, 
D9-D10,

• 0,2 H entlang der Linien zwischen den Punkten E1-E2, E3-E4, E5-E6, E7-E8, E9-E10, 
E11-E12, E23-E24, E25-E26, E27-E28, E29-E30-E31-E32, E33-E34, E35-E36, E37-E38, 
E39-E40,

• 0,15 H entlang der Linien zwischen den Punkten F1-F2, F3-F4, F5-F6, F7-F8, F9-F10, 
F11-F12, F27-F28, F29-F30, F31-F32, F33-F34, F35-F36, F37-F38-F39-F40-F41-F42 
sowie

• 0,1 H entlang der Linien zwischen den Punkten G1-G2, G3-G4, G5-G6, G7-G8, G9-G10, 
G11-G12, G13-G14, G15-G16, G17-G18, G19-G20, G21-G22, G23-G24, G31-G32, 
G33-G34, G39-G40, G41-G42, G43-G44, G45-G46, G47-G48, G49-G50, G51-G52.

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

8. Auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Kirche" beträgt in den 
folgenden Bereichen das Maß der Tiefe der Abstandsflächen
• 0,3 H entlang der Linie zwischen den Punkten C5-C6,
• 0,25 H entlang der Linie zwischen den Punkten D11-D12 sowie
• 0,1 H entlang der Linie zwischen den Punkten G35-G36.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

9. Auf der Fläche für Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung "Schule" beträgt in den 
folgenden Bereichen das Maß der Tiefe der Abstandsflächen
• 0,2 H entlang der Linien zwischen den Punkten E17-E18, E19-E20, E21-E22,
• 0,15 H entlang der Linien zwischen den Punkten F23-F24, F25-F26 sowie
• 0,1 H entlang der Linien zwischen den Punkten G37-G38.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

10. Im Kerngebiet MK beträgt das Maß der Tiefe der Abstandsflächen
• 0,4 H entlang der Linie zwischen den Punkten B16-B17-B18,
• 0,2 H entlang der Linien zwischen den Punkten E13-E14, E15-E16,
• 0,15 H entlang der Linien zwischen den Punkten F13-F14, F15-F16, F17-F18, F19-F20, 

F21-F22 sowie
• 0,1 H entlang der Linien zwischen den Punkten G25-G26, G27-G28, G29-G30.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB)

Grünordnerische Festsetzungen
11. Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sind als Garten-, Spiel- und Bewegungsflächen anzulegen. Die 
Bepflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. I S. 394) m.W.v. 01.01.2024 Stand: 
14.01.2024 aufgrund Gesetzes vom 12.07.2023 (BGBl. I S. 184).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. November 2017 (BGBl. I Seite 3786) die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die 
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.01.2023 (BGBl. I S. 6) m.W.v. 
01.01.2023 (rückwirkend).

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch 
Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) geändert 
worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I Seite 1274 das zuletzt durch 
Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) 
geändert worden ist.

Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBl. I/18, [Nr. 39]), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl. I/23, [Nr. 18]).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I Seite 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist.

Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG)
vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/2013, Nr. 3), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.11).

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], 
S.9).

Vierte Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2017 (BGBl. I Seite 1440), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 12. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1799) geändert worden ist.

12. In den besonderen Wohngebieten WB 1 bis WB 3 und in dem Kerngebiet 
MK sind Stellplätze durch Baumpflanzungen zu gliedern. Je 4 Stellplätze ist 
ein großkroniger, einheimischer Baum gemäß Pflanzliste anzupflanzen, 
dauerhaft zu pflegen und bei Abgang an gleicher Stelle zu ersetzen.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Immissionsschutzrechtliche Festsetzungen
13. Zum Schutz vor Verkehrslärm gegenüber der Pferdestraße und der Große 

Straße (B 102) müssen bei Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
von baulichen Anlagen die Außenbauteile schutzbedürftiger 
Aufenthaltsräume der Gebäude im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
ein bewertetes Gesamt-Bauschalldämm-Maß (R'w,ges) aufweisen, das 
nach folgender Gleichung gemäß DIN 4109-1:2018-1 zu ermitteln ist:

R'w,ges = La – KRaumart
mit La = maßgeblicher Außenlärmpegel
mit KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen,
Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten, Unterrichtsräume
und Ähnliches;
mit KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches.

Die Ermittlung des maßgeblichen Außenlärmpegels La erfolgt hierbei 
entsprechend Abschnitt 4.4.5.3 gemäß DIN 4109-2:2018-01. Dabei sind 
die lüftungstechnischen Anforderungen für die Aufenthaltsräume durch 
den Einsatz von schallgedämmten Lüftern in allen Bereichen mit 
nächtlichen Beurteilungspegeln >50 dB(A) zu berücksichtigen.
Der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen ist im 
Baugenehmigungsverfahren zu erbringen. Dabei sind im 
Schallschutznachweis insbesondere die nach DIN 4109-2:2018-01 
geforderten Sicherheitsbeiwerte zwingend zu beachten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Örtliche Bauvorschriften
14. In den besonderen Wohngebieten WB 1 bis WB 3 sind Werbeanlagen nur 

an der Stätte der Leistung zulässig. Wechselndes oder bewegtes Licht für 
Werbeanlagen ist unzulässig.
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 87 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 9 Nr. 1 BbgBO)

Sonstige Festsetzungen
15. Die Fläche GFLr ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der Nutzer 

des Flurstücks 63/1 und der Unternehmensträger sowie mit einem 
Leitungsrecht zugunsten der Unternehmensträger zu belasten.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

16. Die Geltungsbereichsgrenze ist zwischen den Punkten E35 und F38 
zugleich Straßenbegrenzungslinie.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Klarstellung
Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Nachrichtliche Übernahmen
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wird im Westen durch die Schutzzone 
IIIA des Wasserschutzgebietes Jüterbog überlagert. Die Verordnung zur 
Festsetzung des Wasserschutzgebietes Jüterbog wurde am vom 19. Juni 2009 
(GVBl.II/09, [Nr. 18], S.317) erlassen (vgl. Kap.I.3.9.2). Es erfolgt eine 
nachrichtliche Übernahme des Wasserschutzgebiets in der Planzeichnung des 
Bebauungsplans.

Der gesamte Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt innerhalb des 
ortsfesten Bodendenkmals   Nr. 131073 „Altstadt deutsches Mittelalter, Siedlung 
slawisches Mittelalter, Münzfund Neuzeit, Kloster deutsches Mittelalter, Siedlung 
Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Kloster Neuzeit, Münzfund deutsches Mittelalter, 
Gräberfeld Neuzeit, Altstadt Neuzeit, Befestigung deutsches Mittelalter, 
Gräberfeld deutsches Mittelalter“.

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich Einzeldenkmale.

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb des 
Flächendenkmals „Altstadt Jüterbog innerhalb des mittelalterlichen Mauerrings 
mit Stadtsilhouette von Süden“.

Hinweis
Im Planungsbereich bedürfen alle Veränderungen von Bodennutzungen wie z.B. 
eine Flächenentsiegelung, eine Tiefenenttrümmerung nach Abbruch 
vorhandener Bebauung, die Errichtung von neuen baulichen Anlagen, die 
Anlage und/oder Befestigung von Wegen, Verlegungen von Leitungen, 
umfangreiche Hecken- und Baumpflanzungen mit Pflanzgruben größer als 50 x 
50 x 50 cm usw. einer Erlaubnis (§ Abs. 1 Nr. 5 BbgDSchG). Diese ist bei der 
zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde des Kreises Teltow-Fläming zu 
beantragen (§ 19 Abs. 1 BbgDSchG).

Planzeichenerklärung

Art der baulichen Nutzung

Besonderes Wohngebiet (z.B. WB 1)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 4a BauNVO)

Kerngebiet (MK) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 7 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung

zulässige Grundfläche (GR) (z.B. 2.082 m²)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (z.B. III)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

Firsthöhe als Höchstmaß (in Metern über NHN im System DHHN2016)
(z.B. 87,5 m) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr 4 BauNVO)

Traufhöhe als Höchstmaß (in Metern über NHN im System DHHN2016)
(z.B. 85,5 m) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr 4 BauNVO)

Baulinien, Baugrenzen

Baulinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

Flächen für den Gemeinbedarf

Fläche für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung (z. B. Schule)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Verkehrsflächen

öffentliche Straßenverkehrsfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen

Fläche für Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Sonstige Festsetzungen

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Fläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen innerhalb eines Baugebietes
(§ 1 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO)

Nachrichtliche Übernahmen

Einzeldenkmal (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Trinkwasserschutzzone IIIA (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Informative Darstellungen

Vorhandener Durchgang

Bezeichnung der Flächen (z.B. a1) gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1

Bezeichnung der Punkte (z.B. B2) gemäß textlicher Festsetzungen
Nr. 7 bis 10 sowie Nr. 16

Abstand zwischen zwei Parallelen (in m)

Abstand zwischen zwei Punkten (in m)

Plangrundlage

Haupt- und Nebengebäude (Bestand)

Flurstücksgrenze

Einfriedung

Höhenpunkt

Bäume

Nebenzeichnung:
Fremdkörperfestsetzung WB 1* 
gemäß textlicher Festsetzung 
Nr. 3 zur Art der baulichen 
Nutzung

Flurstücksliste
Flur 1 (Gemarkung Jüterbog): Flurstücke 42/1, 42/2, 42/5, 42/9, 42/10, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51/3, 51/5, 51/6, 51/8, 51/9, 51/11, 53/1, 54/1, 54/2, 55/1, 
55/2, 55/3, 55/4, 57/1, 57/2, 58/4, 58/9 (tlw.), 59/1, 60/2, 60/3, 62, 63/1, 
63/2, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 76, 77/2, 77/3, 77/4, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 85, 242/2, 306, 307, 327, 328, 329, 331, 332, 334, 335, 336, 351, 
352, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 
505, 535, 536, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 574, 583, 584, 591, 592, 
593 (tlw.), 594, 596, 597, 598, 599, 605, 606, 607, 608, 620 (tlw.)

Verfahrensvermerke

Auslegungsvermerk
Der Bebauungsplan Nr. 036 „Südliches Altstadtquartier“ der Stadt Jüterbog, 
Stand ... ... ......, wurde gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch mit der Begründung 
und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom ... ... ...... bis zum ... ... ...... 
aufgrund der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Jüterbog Nr. …      
am ... ... ...... im Bauamt der Stadtverwaltung Jüterbog öffentlich ausgelegt.

Jüterbog, den ..................... .............................
Siegel Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Katastervermerk
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit 
Stand vom ... ... ...... und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen 
sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.
Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig.
Die Übertragung der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig 
möglich.

Jüterbog, den ..................... .............................
Siegel       Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Satzungsbeschluss
Die Stadtverordnetenversammlung hat am ... ... ...... den Bebauungsplan Nr. 
036 "Südliches Altstadtquartier" als Satzung beschlossen und die Begründung 
zum Bebauungsplan gebilligt.

Jüterbog, den ..................... .............................
Siegel Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Ausfertigung
Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 036 "Südliches Altstadtquartier" der 
Stadt Jüterbog, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen 
Festsetzungen (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Jüterbog, den ..................... .............................
Siegel Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Bekanntmachung
Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 036 "Südliches Altstadtquartier" 
wurde am ... ... ...... im Amtsblatt der Stadt Jüterbog ortsüblich bekannt 
gemacht. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Jüterbog, den ..................... .............................
Siegel Bürgermeister der Stadt Jüterbog

Stadt Jüterbog

Bebauungsplan Nr. 036
"Südliches Altstadtquartier"
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Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 36 »Südliches Altstadtquartier« in der Stadt Jüterbog
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Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 36 »Südliches Altstadtquartier« in der Stadt Jüterbog
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Anlage 3	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | tags, 06:00 - 22:00 Uhr
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Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan Nr. 36 »Südliches Altstadtquartier« in der Stadt Jüterbog
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Anlage 4	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | nachts, 22:00 - 06:00 Uhr
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Anlage 5	 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach DIN 18005

Immissionsort Nutzung SW HR OW,T

dB(A)

OW,N

dB(A)

LrT

dB(A)

LrN

dB(A)

LrT,diff

dB

LrN,diff

dB

IO 1 WB EG N 60 45 68 61 8 16 

1.OG 60 45 69 62 9 17 

2.OG 60 45 69 62 9 17 

IO 2 WB EG N 60 45 71 64 11 19 

1.OG 60 45 71 64 11 19 

2.OG 60 45 70 64 10 19 

IO 3 MK EG N 65 55 73 66 8 11 

1.OG 65 55 72 66 7 11 

2.OG 65 55 72 65 7 10 

3.OG 65 55 71 64 6 9 

IO 4 WB EG N 60 45 69 62 9 17 

1.OG 60 45 69 62 9 17 

2.OG 60 45 69 62 9 17 

IO 5 WB EG N 60 45 69 63 9 18 

1.OG 60 45 70 63 10 18 

2.OG 60 45 70 63 10 18 

SoundPLAN 9.1

Hoffmann-Leichter, Ingenieurgesellschaft mbH    Freiheit 6    13597 Berlin
1
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Anlage 6	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Darstellung des tageszeitlichen Grenzwerts der 16. BImSchV
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Anlage 7	 Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Darstellung des nachtzeitlichen Grenzwerts der 16. BImSchV
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Anlage 8	 Maßgeblicher Außenlärmpegel | WB-Baufelder
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Anlage 9	 Maßgeblicher Außenlärmpegel | MK-Baufelder
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Anlage 10	 Erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 | WB-Baufelder | Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä.
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Anlage 11	 Erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 | MK-Baufelder | Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä.
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